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D6r Landrat

d.§ Regionalon Raumordnunssprogramms für der L.ndkrcb Hll"

Sehr qehrter Her Schulz.

l.h beslätigeden Eingang lhres Schreibens vom 17.042013, muss lhnen alledings milt€i-
len, dass de, von lhnen fomuliefte Wideßpruch als unzulässig zu bererlen isl und der
von lhnen gewünschten Vorgehenswelse nichtnach gekommen weden kann.
widersptuche können nur gegen Veftallungsenlschoidungen eingelegt weden lhr
Rechlsbehelt ich16t sich jedoch gegen eine Beschluslassung eines vom KElsias einge-
richteien Ausschusses, der zusländigkeitshalber einen Beschluss des Kreisausschusses
vozubereiten hätte. Oieser wiedenrm hal bereits in seiner sitzung am 08.04.2013 b+
schlossen, den in Bede stehend€n Entwürf d6s Region€len R.umo«lnlngsprogEmm
(RRoP) als Grundlase fürdas effodeiiche Beleiligungsvorrahren zur Neuaurstellung des

lnsofem handen es sich hier um eine Diskusionsgrundiage, die im Rahmen d4 Beteili-
gungsvedahrens Veränderungen ertahren karn Eßl nach Abschluss des Genehmigunge
verrahrens wird das RROP al§ SaEuns velÖft€nllicht.
lnnerhalb des nun anslehenden Beteilisunssvedährens kdnnen §ie lhre Belanse und Mei-
nungen in Form einer Stellungnahme vorlragen, welche ich entsprehend dergesetzlichen
VoEab€nfürmeine endsüttige Entsche dungsfindunsen zu bedjcksichtigen habe.
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